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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Kukacka 
und Kollegen. . 
an die Bundesministerin fuf Umwelt 
betreffend Hinweistafeln fur Umweltförderungsprojekte 

Aufgrund des Umweltförderungsgesetzes 1993 werden in Österreich verschiedene 
Maßnahmen zur Abwasserreinigung Und -beseitigung im Interesse des Umweltschutzes 
gefördert. 
Anstatt des früheren Wasserwirtschaftsfonds werden die Förderungen über die 
Kommunalkredit AG abgewickelt, wobei sich diese Förderungen bestens bewährt haben. 
Im Detail werden zwischen Abwasserverbänden oder Gemeinden einerseits und der 
Kommunalkredit AG andererseits Förderungsverträge abgeschlossen, damit der 
Förderungswerber die Fördermittelerhält. . . 
Unter Punkt 5a) des jeweiligen Förderungsvertrages sind sogenannte Hinweistafeln vom 
Förderungswerber anzubringen, worauf der Bauherr, das Projekt, die Kosten und der 
Durchfuhrungszeitraum zu entnehmen sind. 
Die Erstellung einer solchen Tafel ist eine Millimeterarbeit. Es ist in tausendstel Prozent 
und auf den Millimeter genau angegeben, wie groß die Tafel, die Schrift, das Logo und 
die genaue Farbgebung sein sollen (siehe Darstellung). 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die Bundesministerin fur Umwelt 
folgende 

Anfrage 

1.) Was wird mit dieser teilweise auf tausendstel Prozent genauen Angabe der 
Beschriftungsfelder auf den Hinweistafelnbezweckt? 

2.) Treten. Sie· fur eine Vereinfachung oder gänzliche Abschaffung der Hinweisschilder 
ein? 

3.) Was würde gegen eine Vereinfachung oder gänzliche Abschaffung in diesem Bereich 
sprechen? . . 

. 4.) Wie hoch waren die Kosten fur das n.eue Logo? 

Beilage: Graphische Darstellung der zu errichtenden HinweistafeJ; 
•. ___ ... ___ . _____ .• ", _. ._" ___ ,,__ ._. "., J\ ,.' . 
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Dieses Projekt wird nach 
dem Umweltförderungsgeset2 1993 durch das 

Bundesministerium für Umwelt 

gefördert. 

Abwicklung durch die 
Österrekhis(he Kommunalkredit AG 
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In der Bcllage e.rhalten Sie den mit dem Bund~mjnistCfiwnfür Umwelt. llb&ntirtlmm-a Text, die Maße 
sowie die FarbvorgabEIl der Hinweistafel nach. UFG. 

Maße der llinweistafel: 

Angelel:ult an die Größe einer behördlichen Baustellentafel, welche mit 200 an x ] 50 cm definiert ist, ist 
das VerhältJus für die Hinwelstafelnadl U./:'(j nut IbU crn x 120 cm als maxJttläJe üröBe festgelegt. 

AafsteUcn der Hhawei.tafd: . 

a) Ist eine Baustdlent41fel . (Mindestinhalt: . Bauherr, Projekt, Kosten. Durchfühnzngszeitraum) 
vorhanden und auf der Ball~el1(: ::\\lfgCiS'cllt. ~o k::Itm rlip. Hinwf!!iS't~fE'!l l<mt .Be~l~ge als Z'-lsatztafel 
angebracht werdet}. Die Größe sollte zwnindest 50 % der aufgest.eUt:en Baustcllcntafcl im 
vorSQSeberlan Seitanvemciltnie; betragen. ll'UIxUnru jedodl160 ctU x 120 em. 

b) Lst ke~ elgCl'le Daustd1c:lltafcl vorgesehen, $0 ist in e.l~01~1 01ülll: wru im gldÜlt:ll V~lhäHl1is wiö 
die Hinweistafel taut UFO (Beilage) neben oder unter dieser eine Zusat.ztafel atlzubriJ\g~, Diese 
Zusatztafel sollte die Mindestdatcn Bauherr; Projekt, Kostt!l1 und Durchfuhmngszeltraum enthalten 
(Größe: maximal 160 cm x ·120 cm. minimal 80 crn x 60 cm für die Hinweistafellaut UFG bzw. die 
Zusatztafel - wobei einer UnterschreitWlg der Minimalmaße in bcgründctal FäUen zugestimmt 
werden k<1nn), 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
Östcrreichische Kommun::ükredit . 

r· Alai~sc:haft .' ~ ... ·D,-
Or. Pran. PraDuner Dipl.lsJ.S ~ 
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